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EU/CO/PE/Anhang I/de 40 

c) Zölle auf Ursprungserzeugnisse der Positionen in der Stufe "5" des Stufenplans werden 

in sechs gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkom-

mens abgeschafft, so dass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 1. Januar des 

Jahres sechs zollfrei sind. 

 

d) Zölle auf Ursprungserzeugnisse der Positionen in der Stufe "6" des Stufenplans werden 

in sieben gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses 

Übereinkommens abgeschafft, so dass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres sieben zollfrei sind. 

 

e) Zölle auf Ursprungserzeugnisse der Positionen in der Stufe "7" des Stufenplans werden 

in acht gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkom-

mens abgeschafft, so dass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 1. Januar des 

Jahres acht zollfrei sind. 

 

f) Zölle auf Ursprungserzeugnisse der Positionen in der Stufe "10" des Stufenplans 

werden in elf gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses 

Übereinkommens abgeschafft, so dass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres elf zollfrei sind. 

 

g) Zölle auf Ursprungserzeugnisse der Positionen in der Stufe "12" des Stufenplans 

werden in 13 gleichen jährlichen Schritten ab dem Tag des Inkrafttretens dieses 

Übereinkommens abgeschafft, so dass die betreffenden Waren mit Wirkung vom 

1. Januar des Jahres 13 zollfrei sind. 

 




